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Am 7. Dezember 2000 wurde 
die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union auf der Ta-
gung des Europäischen Rates von 
Nizza feierlich unterzeichnet. Das 
Europäische Parlament hatte ein 
solches Dokument schon seit lan-
gem gefordert. Den Abgeordne-
ten war es wichtig, dass alle Bür-
ger erfahren, welche Grundrechte 
und Grundfreiheiten ihnen in der 
Europäischen Union und ihren Mit-
gliedstaaten zustehen. Sie sollten 
sich auch im Klaren darüber sein, 
dass sie auf Rechtsbehelfe zurück-
greifen können, wenn gegen ihre 
Rechte verstoßen wird. Die Charta 
sollte dabei als Bezugspunkt die-
nen. Mit dem Verfahren für ihre 
Ausarbeitung wurde Neuland be-
treten. Das Ergebnis: In einem ein-
zigen Text sind sämtliche bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Rechte der Unions-
bürgerinnen und -bürger und aller 
Menschen, die in der Europäischen 
Union leben, zusammengefasst.
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Die in der Charta verankerten 
grundlegenden Menschenrechte 
sind unveräußerlich. Mit der Charta 
sollen sie stärker geschützt wer-
den – vor dem Hintergrund der 
gesellschaftlichen Entwicklung, 
des sozialen Fortschritts, neuer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und 
der technischen Entwicklung. Die 
Rechte beruhen auf den Grund-
prinzipien der Menschenwürde, der 
Grundfreiheiten, der Gleichheit aller 
Menschen, der Solidarität, der Bür-
gerrechte und der justiziellen Rech-
te. Mit der Charta sollen aber auch 
die Völker Europas zu einer immer 
engeren Union verbunden werden 
– damit sie auf der Grundlage ge-
meinsamer Werte eine gemeinsame 
Zukunft gestalten. In den Rang eines 
Vertrags erhoben wurde die Charta 
mit dem 2009 unterzeichneten Ver-
trag von Lissabon, in dem auf sie 
verwiesen wird. Sie ist den Verträgen 
als Anhang beigefügt und wird nun 
von den Gerichten der Europäischen 
Union angewandt.
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R Das Europäische Parlament setzt 
sich seit jeher für die Verteidigung 
und Förderung der Menschenrechte 
ein. Mit seinen zahlreichen politi-
schen Initiativen in diesem Bereich 
will es erreichen, dass die Europäi-
sche Gemeinschaft der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beitritt. 
Das Parlament will, dass allen bürger-
lichen, politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Rechten der Bürger der 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
Rechnung getragen wird. 

Bereits 1975 bedauert es, dass die 
Menschenrechte in den vornehmlich 
wirtschaftsorientierten Gründungs-
verträgen der Europäischen Gemein-
schaften keine Erwähnung finden. 
In einer Entschließung zu diesem 
Thema bekräftigt es, dass die künf-
tige Europäische Union eine eigene 
Charta der Grundrechte braucht. So 
wollen die Abgeordneten verdeutli-
chen, dass das vereinte Europa auch 
ein politisches Gebilde sein muss. 
Zwei Jahre später erringen die Ab-
geordneten einen Etappensieg: Die 
Präsidenten des Europäischen Parla-
ments, des Rates und der Europäi-
schen Kommission unterzeichnen 
in Luxemburg eine Erklärung, in der 
sie sich gemeinsam und im Namen 
ihrer Institutionen zur Achtung der 
Grundrechte verpflichten. 

1984 nimmt das Parlament den 
als Spinelli-Entwurf bekannten Ent-
wurf des Vertrags über die Europäi-
sche Union mit überwältigender 
Mehrheit an. Darin ist vorgesehen, 
dass die Union innerhalb von fünf 

Jahren eine Grundrechtserklärung 
verabschiedet. Der Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften er-
weist sich gleich mehrmals als Ver-
bündeter des Parlaments. Nach 
seiner Rechtsprechung müssen die 
Menschenrechte durch das Gemein-
schaftsrecht geschützt werden.

Am 1. Juli 1987 tritt die Einheitliche 
Europäische Akte in Kraft. Darin wird 
erneut darauf hingewiesen, dass sich 
die Mitgliedstaaten gemeinsam für 
die Demokratie einsetzen müssen – 
auf der Grundlage von Grundrechten 
wie Freiheit, Gleichheit und sozialer 
Gerechtigkeit. Aber das Europäische 
Parlament will noch mehr. Es ist über-
zeugt, dass in der Achtung der Men-
schenrechte die eigentliche Daseins-
berechtigung der Gemeinschaft liegt. 
Daher proklamiert und verabschiedet 
es am 12. April 1989 die Erklärung der 
Grundrechte und Grundfreiheiten. 
Die Bürgerinnen und Bürger ruft es 
dazu auf, sie aktiv zu unterstützen. 
Von nun an gehören der Umwelt-
schutz und bestimmte neue soziale 
Rechte (z. B. das Recht auf sozialen 
Schutz, das Recht auf Bildung oder 
der Verbraucherschutz) zu den 
Grundrechten, für die sich das Euro-
päische Parlament einsetzt. Die Erklä-
rung des Parlaments ist ein wichtiger 
Schritt. Doch obwohl gewisse Aspek-
te durch die Verträge von Maastricht 
und Amsterdam konkreter ausformu-
liert werden, wird den Forderungen 
der Mitglieder des Europäischen Par-
laments erst Ende der 1990er-Jahre 
wirklich Gehör geschenkt.
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Unterzeichnung der 
gemeinsamen Erklärung zu 
den Grundrechten, 1977
Europäisches Parlament
© Europäische Union

Altiero Spinelli, Verfasser 
des Entwurfs eines 
Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Union, 
1984 
Europäisches Parlament
© Europäische Union
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Entschließung des Europäischen Parlam
ents zur Europäischen M
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Im Juni 1999 beschließen die 
Staats- und Regierungschefs der 
damaligen fünfzehn Mitgliedstaaten 
beim Europäischen Rat von Köln, die 
Rechte der Unionsbürger ausdrück-
lich festzuschreiben. Sie wollen den 
Bürgern die besondere Bedeutung 
und Tragweite dieser Rechte vor 
Augen führen und sie gleichzeitig 
rechtlich verankern: ein Etappen-
sieg für das Europäische Parlament. 
Der Sinneswandel des Rates hat al-
lerdings unterschiedliche Gründe. 
Einerseits erhält die Europäische 
Union allmählich immer mehr Zu-
ständigkeiten. Das heißt, dass sich 
die Tätigkeiten der Gemeinschafts-
organe und der Mitgliedstaaten 

mit größerer Wahrscheinlichkeit auf 
die Rechte der Bürger auswirken. 
Andererseits lässt die bevorstehen-
de Erweiterung der Europäischen 
Union um Länder, in denen bis vor 
gar nicht langer Zeit undemokrati-
sche Regime an der Macht waren, 
die Sorge um die Menschenrechte 
wachsen. Die Grundrechte und die 
gemeinsamen Werte sollen daher 
in einem einzigen Text festgeschrie-
ben und von der Europäischen Uni-
on geschützt werden. Nicht zuletzt 
soll die Europäische Union über ein 
konkretes Verzeichnis der Grund-
rechte verfügen, die immer mehr im 
Mittelpunkt ihrer Beziehungen zu 
Drittstaaten stehen.

2
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Europäischer Rat von 
Köln, 1999 

Rat der EU
© Europäische Union
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Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Köln, 1999   
Rat der EU
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Für die Staats- und Regierungs-
chefs der EU ist klar: In der geplan-
ten Charta müssen die Rechte auf 
Freiheit und Gleichheit, die Ver-
fahrensrechte, die Grundrechte der 
Unionsbürger sowie die wirtschaft-
lichen und sozialen Rechte festge-
schrieben sein. In erster Linie soll 
das System zum Schutz der Men-
schenrechte transparenter werden, 
indem die bestehenden Rechte, 
die die Grundlage der politischen 
Kultur und des politischen Systems 
der EU bilden, in einem einzigen 
Text zusammengefasst werden. Die 
wichtigste Neuerung aber ist das 
Verfahren, das man wählt: Anstatt 
diplomatische Verhandlungen zu 
führen, beschließen die Staats- und 
Regierungschefs der EU, eine Ar-
beitsgruppe mit der Ausarbeitung 
des Textes zu beauftragen. Dieser 

Arbeitsgruppe gehören neben er-
nannten Stellvertretern auch der 
Präsident der Europäischen Kom-
mission sowie Mitglieder des Euro-
päischen Parlaments und der Parla-
mente der Mitgliedstaaten an. Auch 
Vertreter des Europäischen Ge-
richtshofs sollen als Beobachter teil-
nehmen. Angehört werden können 
darüber hinaus Vertreter des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses, des 
Ausschusses der Regionen und der 
Zivilgesellschaft. Man entscheidet 
sich für einen offenen, innovativen 
und kühnen Verhandlungsprozess. 
Der Europäische Rat von Köln sieht 
vor, dass der Entwurf der Charta vor 
Anfang Dezember 2000 vorgelegt 
wird, damit Rat, Kommission und 
Parlament das Schriftstück gemein-
sam feierlich proklamieren können.

3 
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Plakat des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes zum 

Thema Grundrechte, 1999 
Europäischer 

Gewerkschaftsbund
Siehe 

Urheberrechtsangabe
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Gespräche über die 
Charta der Grundrechte, 
2000 
Europäisches Parlament
© Europäische Union

Beteiligung der 
Zivilgesellschaft an der 
Ausarbeitung der Charta, 
2000 
Europäisches Parlament
© Europäische Union
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Vier Monate nach dem Europäi-
schen Rat von Köln werden im 
finnischen Tampere die konkreten 
Arbeitsmethoden und die genaue 
Zusammensetzung der Arbeits-
gruppe festgelegt, die mit der Aus-
arbeitung des Entwurfs der Charta 
der Grundrechte betraut wird. Da-
bei wird Geschichte geschrieben: 
Erstmals haben die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit Abgeord-
neten aus den Mitgliedstaaten, 
einem Repräsentanten der Euro-
päischen Kommission und von den  
Staats- und Regierungschefs  ent-
sandten Stellvertretern einen Text 
auszuarbeiten, der Verfassungscha-
rakter hat.

Am 17. Dezember 1999 nehmen 
die 62 Mitglieder der Arbeitsgruppe 
in Brüssel ihre Arbeit auf. Auf An-
trag mehrerer Abgeordneter des 
Europäischen Parlaments geben sie 
sich sofort die symbolträchtigere Be-
zeichnung „Konvent“. Dem Konvent 
gehören 16 Mitglieder des Euro-
päischen Parlaments, je zwei – also 
insgesamt 30 – Delegierte der na-
tionalen Parlamente, je ein Vertreter 
der Regierungen der damals 15 Mit-
gliedstaaten sowie ein Vertreter der 
Europäischen Kommission an. Dar-
über hinaus nehmen zwei Vertreter 
des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften und zwei Vertreter 
des Europarats (einer davon als Ver-
treter des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte) an den 
Beratungen teil. Vorgesehen ist auch 
ein Dialog mit dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, dem Ausschuss der 
Regionen und dem Europäischen 
Bürgerbeauftragten. Nicht zuletzt 
sollen auch Vertreter der EU-Be-
werberländer, zivilgesellschaftliche 

Organisationen und Fachleute ein-
geladen werden, sich an den Bera-
tungen zu beteiligen.

Den Vorsitz des Konvents führt Ro-
man Herzog, ehemaliger Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts in 
Karlsruhe und ehemaliger deut-
scher Bundespräsident, der feder-
führend an der Initiative beteiligt ist. 
Er wird von einem Redaktionsaus-
schuss – dem sogenannten Präsidi-
um – unterstützt und arbeitet eng 
mit dem Generalsekretariat des Ra-
tes und der dienststellenübergrei-
fenden Taskforce zusammen, die 
die Delegation des Europäischen 
Parlaments bei den Arbeiten an der 
Charta unterstützt. Der Konvent 
und das Präsidium nehmen ihre Ar-
beit offiziell in den Räumlichkeiten 
des Rates auf. Im weiteren Verlauf 
kommt man jedoch fast ausschließ-
lich im Europäischen Parlament in 
Brüssel zusammen, was den feder-
führend beteiligten Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments die Arbeit 
spürbar erleichtert.

Schon bald stellt sich heraus, dass 
die unterschiedlichen Hintergrün-
de der Mitglieder des Konvents der 
Debatte guttun. Neun Monate lang 
arbeitet der Konvent an der Charta. 
Dutzende regierungsunabhängi-
ge Organisationen tragen dazu bei 
und werden angehört – so entsteht 
ein beispielloser Dialog mit der Zi-
vilgesellschaft. Gleich zu Beginn 
entscheidet der Konvent, seine Be-
schlüsse im Konsens zu fassen. Die 
Arbeit des Konvents ist in besonde-
rem Maße von Transparenz geprägt: 
Seine Sitzungen sind öffentlich, und 
alle vorbereitenden Dokumente 
sind auf einer eigenen Website im 
Internet frei zugänglich.
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Europäischer Rat von 
Tampere, 1999 
Rat der EU 
© Europäische Union

Roman Herzog, 
Vorsitzender des 
Konvents, 2000 
Europäisches Parlament
© Europäische Union
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Íñigo Méndez de 
Vigo, Vorsitzender 
der Delegation 
des Europäischen 
Parlaments, 2000 
Europäisches Parlament   
© Europäische Union
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Die Ausarbeitung des Entwurfs 
der Charta birgt zahlreiche Schwie-
rigkeiten: Diesmal geht es nicht 
darum, die Gemeinschaftsverträge 
zu überarbeiten oder die Zustän-
digkeiten der Europäischen Union 
auszuweiten. Ziel ist vielmehr, die 
Rechte zu ermitteln und ausdrück-
lich festzuschreiben, die die EU-Or-
gane und die Mitgliedstaaten stets 
achten müssen. Die Mitglieder des 
Konvents geben sich jedoch nicht 
damit zufrieden, einfach nur eine 
Sammlung von Rechten zu erstellen: 
Ihnen geht es vor allem darum, die-
se Rechte besser durchzusetzen und 
wirksam zu schützen. 

Wegen der unterschiedlichen 
Rechtssysteme der Mitgliedstaaten 
(geschriebenes Recht/Gewohnheits-
recht, einklagbares Recht/allgemei-
ne Rechtsgrundsätze usw.) erweist 
sich die Vereinheitlichung jedoch als 
schwieriges Unterfangen. Einige der 
mit Bedacht formulierten Klauseln 
sind daher regelrechte Kompro-
misslösungen. Im Grunde enthält 
die Charta Bestimmungen, die sich 
bereits in verschiedenen internatio-
nalen und nationalen Instrumenten 
wiederfanden. Sie bringt jedoch 
auch einige Neuerungen – insbeson-
dere beim Recht auf den Zugang zu 
Dokumenten der EU-Organe, beim 
Schutz personenbezogener Daten, 
beim Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung und des Umweltschut-
zes und bei den Rechten in Bezug auf 
die Bioethik (die sogenannte neue 
Generation der Menschenrechte).

Das Ergebnis: ein kurzer Text 
mit 54 Artikeln, der so klar und zu-
sammenhängend geschrieben ist, 
dass alle, an die er sich wendet, ihn 
leicht verstehen können. Die in der 
Charta verankerten Rechte lassen 
sich unter folgenden sechs überge-
ordneten Grundsätzen gruppieren: 
Menschenwürde, Grundfreiheiten, 
Gleichheit aller Menschen, Solida-
rität, Bürgerrechte und justizielle 
Rechte. In der Präambel der Charta 
wird darauf hingewiesen, dass die 
Völker Europas entschlossen sind, 
„auf der Grundlage gemeinsamer 
Werte eine friedliche Zukunft zu tei-
len, indem sie sich zu einer immer 
engeren Union verbinden“. In der 
Charta wird zwar nicht direkt auf 
eine Religion Bezug genommen, 
wohl aber auf das geistig-religiöse 
und sittliche Erbe der Europäischen 
Union, die sich „auf die unteilbaren 
und universellen Werte der Wür-
de des Menschen, der Freiheit, der 
Gleichheit und der Solidarität“ grün-
det und „auf den Grundsätzen der 
Demokratie und der Rechtsstaatlich-
keit“ beruht.

Im ersten Kapitel ist verankert, 
dass die Würde des Menschen unan-
tastbar ist. In den folgenden Artikeln 
sind das Recht auf Leben, das Recht 
auf Unversehrtheit, das Verbot der 
Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Strafe oder Behand-
lung sowie das Verbot der Sklaverei 
und der Zwangsarbeit festgeschrie-
ben. Das Kapitel „Freiheiten“ enthält 
die Rechte auf Freiheit, Sicherheit 

5
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und die Achtung des Familienle-
bens. Ausdrücklich erwähnt werden 
neben der Gedankenfreiheit, der 
Freiheit der Meinungsäußerung und 
der Versammlungsfreiheit auch die 
Rechte auf Bildung, Arbeit, Eigen-
tum und Asyl. Das Kapitel zur Gleich-
heit besagt, dass alle Menschen vor 
dem Gesetz gleich sind, alle Formen 
der Diskriminierung verboten sind 
und die Gleichheit von Männern 
und Frauen sicherzustellen ist. Be-
handelt werden auch die Rechte des 
Kindes sowie die Rechte älterer und 
behinderter Menschen. Im Kapitel 
zur Solidarität (dieser Begriff wurde 
schließlich dem Konzept der „sozia-
len Rechte“ vorgezogen) sind etwa 
das Recht auf Kollektivmaßnahmen 
(einschließlich Streiks), der Schutz 
der Arbeitnehmer bei ungerecht-
fertigter Entlassung, das Recht auf 
gerechte und angemessene Arbeits-
bedingungen, das Recht auf Sozial- 
und Wohnungshilfe, das Recht auf 
Zugang zu Sozialleistungen und das 
Recht auf Gesundheitsschutz fest-
geschrieben. In diesem Abschnitt 

ist auch das Verbot der Kinderarbeit 
verankert. Im Kapitel zu den Bür-
gerrechten geht es um die mit der 
Unionsbürgerschaft verbundenen 
Rechte: das aktive und passive Wahl-
recht, das Recht, Petitionen an das 
Europäische Parlament zu richten, 
das Recht auf diplomatischen und 
konsularischen Schutz im Hoheits-
gebiet eines Drittlandes und das 
Recht auf eine gute Verwaltung 
durch die Organe der Union. 

Im Kapitel zu den justiziellen Rech-
ten wird etwa auf den Grundsatz der 
Unschuldsvermutung, die Achtung 
der Verteidigungsrechte, die Grund-
sätze der Gesetzmäßigkeit und 
Verhältnismäßigkeit im Zusammen-
hang mit Straftaten und Strafen so-
wie das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches 
Gericht Bezug genommen. In den 
abschließenden Artikeln geht es um 
die Tragweite der durch die Charta 
garantierten Rechte und Freiheiten 
sowie den Anwendungsbereich der 
Bestimmungen.
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EP Declaration on the 
political situation in 
Germany 
EP Archives/EU.HAEU/
PE3.OD.BURE.BUEL//
BUEL-19891116/0020 
European Union

Protokoll der ersten Sitzung des Konvents, 2000    
Rat der EU

/CH
A

RTE 4105/00  ©
 Europäische U

nion
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Der Konvent bei der 
Arbeit, 2000 

Europäisches Parlament 
© Europäische Union
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CHARTE 4400/00  sch/UM/ar 1 

 JUR  DE 

ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 

fundamental.rights@consilium.eu.int 

 

Brüssel, den 14. Juli 2000 
 

  

CHARTE 4400/00 
 
CONVENT 43 

 
 
VERMERK DES PRÄSIDIUMS 
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

 Entwurf einer Präambel 

 

 

PRÄAMBEL 

 

1. Die Völker Europas haben untereinander eine immer engere Union geschaffen und teilen 

nunmehr dasselbe Schicksal. 

2. Diese Union gründet sich auf die unteilbaren und universellen Grundsätze der Würde des 

Menschen, der Freiheit, der Gleichheit aller Personen, von Männern und Frauen, und der 

Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.  

3. Die Union trägt zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte bei und achtet dabei die Vielfalt 

der Kulturen und Traditionen der Völker Europas und die nationale Identität der Mitglied-

staaten sowie deren verfassungsmäßigen Aufbau auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. 

 

4. Damit die Grundrechte in der Union dauerhaft geschützt und für jeden sichtbar werden, 

müssen sie in einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert werden. 



   

   










 








 





































Abänderung 29
Artikel 223

Die Beamten oder sonstigen Bediensteten der Organe und der
Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Haushaltsordnung dürfen
von diesen Organen und Einrichtungen weiterveräußerte
Gegenstände nur dann erwerben, wenn die Weiterveräußerung
im Wege einer öffentlichen Ausschreibung erfolgt.

Die Mitglieder, die Beamten oder sonstigen Bediensteten der
Organe und der Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Haus-
haltsordnung sowie das Personal der Firmen, die Verträge
mit den Organen geschlossen haben und intra muros in den
Organen tätig sind, dürfen von diesen Organen und Einrich-
tungen weiterveräußerte Gegenstände nur dann erwerben,
wenn die Weiterveräußerung im Wege einer öffentlichen Aus-
schreibung erfolgt.

Abänderung 30
Artikel 255 Absatz 1 Buchstabe c

c) das Amt für Personalauswahl. c) das Amt für Personalauswahl der Europäischen Gemein-
schaften.

Abänderung 31
Artikel 263 Absatz 2a (neu)

(2a) Dem Garantiekonto werden Jahreszinsen gutgeschrie-
ben, die dem jährlichen Mittel der monatlichen Sätze entspre-
chen, die die Europäische Zentralbank auf ihre wichtigsten
Refinanzierungsgeschäfte in Euro bis zum Zeitpunkt der
Auflösung anwendet.

Abänderung 32
Artikel 263a (neu)

Artikel 263a

Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2002
Der Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2002 wird
gemäß der Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977,
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom)
Nr. 762/2001 des Rates vom 9. April 2001 (1), aufgestellt
und vorgelegt, mit Ausnahme der Verpflichtung, diesen
gemäß den Artikeln 79 und 81 jener Haushaltsordnung dem
Finanzkontrolleur zu unterbreiten.

(1) ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1.

P5_TA(2002)0508

Auswirkungen und künftiger Status der Charta der Grundrechte

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Wirkung der Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union und ihren künftigen Status (2002/2139(INI))

Das Europäische Parlament,

� unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. März 2000 zur Erarbeitung einer Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (1),

� unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 14. November 2000 über die Annahme des Entwurfs der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2),

(1) ABl. C 377 vom 29.12.2000, S. 329.
(2) ABl. C 223 vom 8.8.2001, S. 74.

C 300 E/432 DE 11.12.2003Amtsblatt der Europäischen Union

Mittwoch, 23. Oktober 2002

ENTWURF
DER KOMMISSION

ABÄNDERUNGEN
DES PARLAMENTS

Abänderung 29
Artikel 223

Die Beamten oder sonstigen Bediensteten der Organe und der
Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Haushaltsordnung dürfen
von diesen Organen und Einrichtungen weiterveräußerte
Gegenstände nur dann erwerben, wenn die Weiterveräußerung
im Wege einer öffentlichen Ausschreibung erfolgt.

Die Mitglieder, die Beamten oder sonstigen Bediensteten der
Organe und der Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Haus-
haltsordnung sowie das Personal der Firmen, die Verträge
mit den Organen geschlossen haben und intra muros in den
Organen tätig sind, dürfen von diesen Organen und Einrich-
tungen weiterveräußerte Gegenstände nur dann erwerben,
wenn die Weiterveräußerung im Wege einer öffentlichen Aus-
schreibung erfolgt.

Abänderung 30
Artikel 255 Absatz 1 Buchstabe c

c) das Amt für Personalauswahl. c) das Amt für Personalauswahl der Europäischen Gemein-
schaften.

Abänderung 31
Artikel 263 Absatz 2a (neu)

(2a) Dem Garantiekonto werden Jahreszinsen gutgeschrie-
ben, die dem jährlichen Mittel der monatlichen Sätze entspre-
chen, die die Europäische Zentralbank auf ihre wichtigsten
Refinanzierungsgeschäfte in Euro bis zum Zeitpunkt der
Auflösung anwendet.

Abänderung 32
Artikel 263a (neu)

Artikel 263a

Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2002
Der Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2002 wird
gemäß der Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977,
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom)
Nr. 762/2001 des Rates vom 9. April 2001 (1), aufgestellt
und vorgelegt, mit Ausnahme der Verpflichtung, diesen
gemäß den Artikeln 79 und 81 jener Haushaltsordnung dem
Finanzkontrolleur zu unterbreiten.

(1) ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1.

P5_TA(2002)0508

Auswirkungen und künftiger Status der Charta der Grundrechte

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Wirkung der Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union und ihren künftigen Status (2002/2139(INI))

Das Europäische Parlament,

� unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. März 2000 zur Erarbeitung einer Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (1),

� unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 14. November 2000 über die Annahme des Entwurfs der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2),

(1) ABl. C 377 vom 29.12.2000, S. 329.
(2) ABl. C 223 vom 8.8.2001, S. 74.

C 300 E/432 DE 11.12.2003Amtsblatt der Europäischen Union

Mittwoch, 23. Oktober 2002

ENTWURF
DER KOMMISSION

ABÄNDERUNGEN
DES PARLAMENTS

� gestützt auf Artikel 163 seiner Geschäftsordnung,

� in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahmen des
Ausschusses für Recht und Binnenmarkt, des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleich-
heit und des Petitionsausschusses (A5-0332/2002),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Legitimität der Charta

A. Im Vertrag von Maastricht (1992) wurde erstmals der Begriff der Unionsbürgerschaft verankert und in
Artikel 6 Absatz 2 Folgendes vorgeschrieben: „Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der am
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüber-
lieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben.“ (1) Im
folgenden Jahrzehnt wurden Fortschritte bei der Entwicklung des Menschenrechtsprofils der Europäi-
schen Union hauptsächlich im Rahmen ihrer Außenpolitik erzielt, aber auch in Form der Kriterien von
Kopenhagen für die Erweiterung (1993).

B. Im Juni 1999 kam der Europäische Rat in Köln überein, eine Charta der Grundrechte der Union zu
erstellen, „um die überragende Bedeutung der Grundrechte und ihre Tragweite für die Unionsbürger
sichtbar zu verankern“. Beschlossen wurde, nach Proklamation der Charta „zu prüfen, ob und gegebe-
nenfalls auf welche Weise die Charta in die Verträge aufgenommen werden sollte“. Zur Ausarbeitung
der Charta berief der Europäische Rat ein Ad-hoc-Gremium ein (das beschloss, sich als Konvent zu
bezeichnen), bestehend aus Beauftragten der Staats- und Regierungschefs und des Präsidenten der
Kommission sowie Mitgliedern des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente.

C. Der Konvent arbeitete vom 17. Dezember 1999 bis 2. Oktober 2000 unter dem Vorsitz von Roman
Herzog, ehemaliger Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Der Europäische Rat ent-
wickelte das Mandat des Konvents auf seiner Tagung in Tampere im Oktober 1999 weiter und prüfte
seine Fortschritte im Juni 2000 in Feira. Der Konvent arbeitete sehr transparent und führte breit-
gestreute Konsultationen durch. Ungeachtet der Frage des letztendlichen Status der Charta beschloss
er bekanntermaßen zu arbeiten, als ob er einen verbindlichen Rechtstext entwürfe, und mit der expli-
ziten Absicht, Rechtssicherheit herzustellen. Der Konvent erfüllte genau das ihm vom Europäischen
Rat erteilte Mandat, der wiederum den Entwurf der Charta am 13. und 14. Oktober 2000 in Biarritz
einstimmig verabschiedete.

D. Nachdem sie die Zustimmung des Europäischen Parlaments (am 14. November 2000) und der
Kommission (am 6. Dezember 2000) sowie mehrerer nationaler Parlamente erhalten hatte, wurde die
Charta von den Präsidenten der drei Organe der Europäischen Union am 7. Dezember 2000 in Nizza
feierlich proklamiert. Die Regierungskonferenz verpflichtete sich ferner, innerhalb eines Jahres den
künftigen Status der Charta als eines von vier spezifischen Themen im Rahmen einer künftigen kon-
stitutionellen Reform der Europäischen Union zu prüfen, die auf einer neuen Regierungskonferenz
2004 abschließend behandelt werden sollen.

E. Mit der Erklärung von Laeken vom 15. Dezember 2001 begründete der Europäische Rat einen Ver-
fassungskonvent unter dem Vorsitz von Valéry Giscard d’Estaing, ehemaliger Präsident der Französi-
schen Republik, dessen Legitimität der des Chartakonvents entspricht, der unter anderem prüfen soll,
„ob die Charta der Grundrechte in den Grundlagenvertrag aufgenommen werden soll und ob die
Europäische Gemeinschaft der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten soll“.

F. Der Konvent hat eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Kommissionsmitglied Vitorino eingesetzt,
die sich mit den Modalitäten und Konsequenzen der Einbeziehung der Charta in den Vertrag und des
Beitritts der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention befassen soll (2).

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hatte die Grundrechte spätestens seit 1969 (Stauder/Stadt Ulm)
als Bestandteil der allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts betrachtet.

(2) Zum Mandat der Arbeitsgruppe siehe CONV 72/02, für ein Papier zu den Modalitäten CONV 116/02.

11.12.2003 DE C300 E/433Amtsblatt der Europäischen Union

Mittwoch, 23. Oktober 2002

Entwurf der Präambel der Charta, 2000  
Rat der EU/CHARTE 4400/00   
© Europäische Union

Entwurf der Struktur der Charta, 2000 
Rat der EU/CHARTE 4412/00   
© Europäische Union
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CHARTE 4487/00 CFR/wk 1
JUR   DE

ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
Fundamental.rights@consilium.eu.int

Brüssel, den 28. September 2000
(OR. fr)

CHARTE 4487/00

CONVENT 50

VERMERK
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

PRÄAMBEL

Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche

Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die

unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der

Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt

die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.

Entwurf der Charta der Grundrechte, 2000   
Rat der EU/CHARTE 4487/00  © Europäische Union

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Wirkung der 
Grundrechtecharta, 2002   
Rat der EU/CONV 368/02  © Europäische Union
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N Der Entwurf der Charta wird am 
26. September 2000 fertiggestellt. 
Am 2. Oktober nimmt der Konvent 
den Text formell an und übermit-
telt ihn an den Präsidenten des 
Europäischen Rates. Die Charta 
der Grundrechte der Europäischen 
Union kann dann dem Europäi-
schen Rat von Biarritz (12.–13. Ok-
tober) vorgelegt werden, bevor sie 
vom Europäischen Rat von Nizza 
am 7. Dezember 2000 proklamiert 
wird. Einige Mitgliedstaaten sind 
jedoch dagegen, dass sie in die 
Gründungsverträge aufgenommen 
wird. Andere wiederum, zum Bei-
spiel das Europäische Parlament, 
wollen der Charta volle Rechtsver-
bindlichkeit verleihen. All das hin-
dert die Organe der Europäischen 
Union nicht daran, sie umgehend 
als Symbol für eine Regierungsfüh-
rung anzuerkennen, die die Grund-
rechte achtet. 

Das Europäische Parlament lässt 
jedoch in seiner Wachsamkeit nicht 
nach. Der Text der Charta wird 2004 
in den vom Konvent zur Zukunft 
Europas erarbeiteten Entwurf einer 
Europäischen Verfassung aufge-
nommen. Doch nach der Ablehnung 
dieses Vertrags im Jahr 2005 – nach 
den negativ ausgegangenen Refe-
renden in Frankreich und den Nie-
derlanden – wird die Charta erst mit 
der Unterzeichnung des Vertrags 
von Lissabon im Dezember 2007 und 
dessen Inkrafttreten im Dezember 
2009 endgültig rechtsverbindlich. 
Zwar wird dem Vereinigten König-
reich, Polen und später der Tsche-
chischen Republik die Ausnahmere-
gelung gewährt, dass sie bestimmte 
Grundrechte, die in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften nicht anerkannt 
sind, nicht anwenden müssen. Doch 
die Charta der Grundrechte ist heute 
ein zentrales Element der Rechtsord-
nung der Europäischen Union.

6 
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Feierliche Proklamation der Charta der Grundrechte 
der EU, 2000  
Europäisches Parlament
© Europäische Union

Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, 
2000 
Europäisches Parlament
© Europäische Union
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Unterzeichnung der 
Charta der Grundrechte 
im Europäischen 
Parlament, 2007
Europäisches Parlament 
© Europäische Union

Französische 
Sonderbriefmarke zur 
Charta, 2003
Privatsammlung
© Europäische Union
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Plakat des Europäischen 
Parlaments zur Charta, 

2007 
Europäisches Parlament 

© Europäische Union

6 
 A

N
N

A
H

M
E 

U
N

D
 R

EC
H

TL
IC

H
E 

TR
A

G
W

EI
TE

 D
ER

 C
H

A
R

TA
 

D
ER

 G
RU

N
D

R
EC

H
TE

 D
ER

 E
U

RO
PÄ

IS
C

H
EN

 U
N

IO
N



31

Wortlaut der Charta der 
Grundrechte, 2007
Europäisches Parlament 
© Europäische Union



Die Ausstellung „20 Jahre Charta der Grundrechte der Europäischen 
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